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ÜBER WIRTSCHAFTLICHE, SOZIALE UND KULTURELLE RECHTE 

Allgemeine Bemerkung 13 (Einundzwanzigste Tagung, 1999) 

Das Recht auf Bildung (Artikel 13 des Paktes) 

1. Die Bildung ist sowohl ein eigenständiges Menschenrecht als auch ein unverzichtbares Mit-
tel zur Verwirklichung anderer Menschenrechte. Als ein Recht, das auf die Befähigung zur 
Selbstbestimmung abzielt, ist die Bildung das Hauptinstrument, mittels dessen wirtschaftlich und 
sozial ausgegrenzte Erwachsene und Kinder die Armut überwinden und sich die Mittel zur vollen 
Teilhabe an ihren Gemeinwesen verschaffen können. Der Bildung kommt bei der Ermächtigung 
der Frau, dem Schutz der Kinder vor ausbeuterischer und gefährlicher Arbeit und sexueller Aus-
beutung, der Förderung der Menschenrechte und der Demokratie, dem Umweltschutz und der 
Steuerung des Bevölkerungswachstums eine wesentliche Rolle zu. Es wird zunehmend aner-
kannt, dass Investitionen in die Bildung zu den besten Investitionen gehören, die ein Staat tätigen 
kann. Der Bildung kommt jedoch nicht nur praktische Bedeutung zu, denn ein gebildeter, aufge-
klärter und aktiver Geist, der frei und weit schweifen kann, ist eine der größten Freuden und loh-
nendsten Erfahrungen der menschlichen Existenz.   

2. Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte widmet dem 
Recht auf Bildung zwei Artikel, nämlich die Artikel 13 und 14. Artikel 13, der längste des gesam-
ten Paktes, ist der weitreichendste und umfassendste Artikel betreffend das Recht auf Bildung im 
internationalen Recht der Menschenrechte. Der Ausschuss hat bereits die Allgemeine Bemerkung 
11 zu Artikel 14 (Aktionspläne für die Grundschulbildung) verabschiedet. Die Allgemeine Be-
merkung 11 und diese Allgemeine Bemerkung ergänzen sich gegenseitig und sollten zusammen 
behandelt werden. Der Ausschuss ist sich dessen bewusst, dass der Genuss des Rechts auf Bil-
dung für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt nach wie vor ein weit entferntes Ziel ist. 
In vielen Fällen rückt dieses Ziel sogar zunehmend weiter in die Ferne. Der Ausschuss ist sich 
außerdem der gewaltigen strukturellen und sonstigen Hindernisse bewusst, die der vollinhaltli-
chen Durchführung des Artikels 13 in vielen Vertragsstaaten entgegenstehen. 

3. Im Hinblick auf die Unterstützung der Vertragsstaaten bei der Durchführung des Paktes und 
der Erfüllung ihrer Berichtspflichten befasst sich diese Allgemeine Bemerkung schwerpunktmä-
ßig mit dem normativen Inhalt des Artikels 13 (Teil I, Ziffern 4  sonstigen Hindlinhaltl  sonstigen 12nd weit, 5nktm
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I.  NORMATIVER INHALT DES ARTIKELS 13 

Artikel 13 (1): Gesamt- und Einzelziele der Bildung 

4. Die Vertragsstaaten stimmen überein, dass jede Form der öffentlichen oder privaten, schuli-
schen oder außerschulischen Bildung auf die in Artikel 13 (1) genannten Gesamt- und Einze privaesamt
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i) Nichtdiskriminierung – Bildung muss nach dem Gesetz und de facto für alle zu-

gänglich sein, insbesondere für die schwächsten Gruppen, ohne dass eine Dis-
kriminierung aus einem der unzulässigen Gründe stattfindet (siehe die Zif-
fern 31-37 über Nichtdiskriminierung);  

ii) Physische Zugänglichkeit – Bildung muss in sicherer physischer Reichweite 
stattfinden, entweder durch Teilnahme am Unterricht an einem in zumutbarer 
Entfernung gelegenen Ort (z. B. eine Schule in der Nachbarschaft) oder mittels 
moderner Technologie (z. B. Zugang zu Fernunterricht);   

iii)  Wirtschaftliche Zugänglichkeit – Bildung muss für alle erschwinglich sein. Diese 
Dimension der Zugänglichkeit wird von der unterschiedlichen Wortwahl des Ar-
tikels 13 (2) in Bezug auf die Grund- und Sekundarschulbildung sowie die Hoch-
schulbildung bestimmt: Während die Grundschulbildung "allen unentgeltlich" 
zugänglich sein muss, obliegt es den Vertragsparteien, für die allmähliche Ein-
führung einer unentgeltlichen Sekundar- und Hochschulbildung Sorge zu tragen. 

 c) Annehmbarkeit – Die Form und der Inhalt der Bildung, namentlich die Lehrpläne und 
Lehrmethoden, müssen für die Schüler beziehungsweise die Studenten und gegebenenfalls die 
Eltern annehmbar sein, d.h. sie müssen relevant, kulturell angemessen und hochwertig sein. Da-
bei sind die in Artikel 13 (1) festgelegten Bildungsziele sowie die etwaigen vom Staat festgele g-
ten Mindestnormen für die Bildung zu beachten (siehe Artikel 13 (3) und (4)); 

 d) Adaptierbarkeit – Bildung muss flexibel sein, damit sie den Erfordernissen sich verän-
dernder Gesellschaften und Gemeinwesen angepasst werden und den von vielfältigen sozialen 
und kulturellen Gegebenheiten geprägten Bedürfnissen der Schüler und Studenten entsprechen 
kann.  

7. Bei der Prüfung geeigneter Wege der Anwendung dieser "miteinander verknüpften und we-
sentlichen Merkmale" muss das Wohl der Schüler und Studenten ein Hauptkriterium sein.  

Artikel 13 (2) (a): Das Recht auf Grundschulbildung 

8. Die Grundschulbildung umfasst die Elemente der Verfügbarkeit, der Zugänglichkeit, der 
Annehmbarkeit und der Adaptierbarkeit, die allen Formen und Ebenen der Bildung gemein sind3. 

9. In Bezug auf die richtige Auslegung des Begriffs "Grundschulbildung" lässt sich der Aus-
schuss von der folgenden Formulierung in der Welterklärung über Bildung für alle leiten: "Kin-
der erhalten ihre Grundbildung außerhalb der Familie hauptsächlich durch die Grundschulen. Die 
Grundschulbildung muss universell sein und sicherstellen, dass die grundlegenden Bildungsbe-
dürfnisse aller Kinder befriedigt und die Kultur, die Bedürfnisse und die Möglichkeiten des Ge-
meinwesens berücksichtigt werden" (Artikel 5). Eine Definition der Formulierung "grundlegende 
Bildungsbedürfnisse" findet sich in Artikel 1 der Welterklärung4. Wenngleich die Grundschulbil-
dung nicht mit der Grundbildung identisch ist, besteht doch ein enger Zusammenhang zwischen 
beiden. In dieser Hinsicht macht sich der Ausschuss den Standpunkt des UNICEF zu eigen, nach 
dem "die Grundschulbildung der wichtigste Bestandteil der Grundbildung ist"5. 

10. Nach Artikel 13 (2) (a) hat die Grundschulbildung zwei wesentliche Eigenschaften: Sie ist 
"Pflicht" und "allen unentgeltlich zugänglich". Die Ziffern 6 und 7 der Allgemeinen Bemer-
kung 11 zu Artikel 14 des Paktes enthalten Anmerkungen des Ausschusses zu diesen beiden Ei-
genschaften. 

Artikel 13 (2) (b): Das Recht auf Sekundarschulbildung 

11. Die Sekundarschulbildung umfasst die Elemente der Verfügbarkeit, der Zugänglichkeit, der 
Annehmbarkeit und der Adaptierbarkeit, die allen Formen und Ebenen der Bildung gemein sind6. 
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12. Die Bildungsinhalte im Sekundarschulbereich sind zwar von einem Vertragsstaat zum ande-
ren verschieden und ändern sich mit der Zeit, doch umfasst die Sekundarschulbildung stets den 
Abschluss der Grundbildung und die Festigung der Grundlagen für das lebenslange Lernen und 
die menschliche Entwicklung. Sie bereitet die Schüler auf die Berufsausbildung und auf Bil-
dungsmöglichkeiten im Bereich der Hochschulbildung vor 7. Artikel 13 (2) (b) findet auf die "ver-
schiedenen Formen" der Sekundarschulbildung Anwendung, womit anerkannt wird, dass die Se-
kundarschulbildung flexible Lehrpläne und unterschiedliche Systeme der Wissensvermittlung 
erfordert, um den von unterschiedlichen sozialen und kulturellen Gegebenheiten geprägten Be-
dürfnissen der Schüler gerecht zu werden. Der Ausschuss befürwortet "alternative" Bildungspro-
gramme, die parallel zu den regulären Sekundarschulsystemen bestehen.  

13. Gemäß Artikel 13 (2) (b) muss die Sekundarschulbildung "auf jede geeignete Weise, insbe-
sondere durch allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit, allgemein verfügbar und jedermann 
zugänglich gemacht werden". Die Formulierung "allgemein verfügbar" bedeutet erstens, dass die 
Sekundarschulbildung nicht von den scheinbaren Kompetenzen oder Fähigkeiten eines Schülers 
abhängt, und zweitens, dass Sekundarschulen innerhalb eines Staates so verteilt werden, dass sie 
für alle gleichermaßen erreichbar sind. Wie der Ausschuss den Begriff "zugänglich" auslegt, ist 
aus Ziffer 6 ersichtlich. Die Formulierung "auf jede geeignete Weise" bekräftigt den Standpunkt, 
dass die Vertragsstaaten entsprechend dem jeweiligen sozialen und kulturellen Kontext vielfältige 
und innovative Konzepte für die Vermittlung einer Sekundarschulbildung verfolgen sollen. 

14. Die Formulierung "allmähliche Einführung der Unentgeltlichkeit" besagt, dass die Staaten 
trotz der Notwendigkeit, die Bereitstellung einer unentgeltlichen Grundschulbildung in den Vor-
dergrund zu stellen, auch verpflichtet sind, konkrete Maßnahmen zur Verwirklichung einer un-
entgeltlichen Sekundar- und Hochschulbildung zu ergreifen. Ziffer 7 der Allgemeinen Bemer-
kung 11 zu Artikel 14 enthält die allgemeinen Anmerkungen des Ausschusses zur Bedeutung des 
Wortes "unentgeltlich". 

Fach- und Berufsbildung  

15. Die Fach- und Berufsbildung ist sowohl Teil des Rechts auf Bildung als auch Teil des 
Rechts auf Arbeit (Artikel 6 (2)). In Artikel 13 (2) (b) wird die Fach- und Berufsbildung als Teil 
der Sekundarschulbildung dargestellt, worin die besondere Bedeutung der Fach- und Berufsbil-
dung auf dieser Bildungsebene zum Ausdruck kommt. In Artikel 6 (2) wird die Fach- und Be-
rufsbildung jedoch nicht auf einer bestimmten Bildungsebene angesiedelt, was auf dem Ver-
ständnis der breiteren Rolle dieser Bildung beruht, die zur "Erzielung einer stetigen wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung und einer produktiven Vollbeschäftigung" beiträgt. In 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist außerdem festgelegt, dass der "Fach- und Be-
rufsschulunterricht [..] allgemein verfügbar gemacht werden [muss]" (Artikel 26 (1)). Dement-
sprechend ist der Ausschuss der Auffassung, dass die Fach- und Berufsbildung einen integralen 
Bestandteil aller Bildungsebenen bildet8. 

16. Die Einführung in die Technologie und die Arbeitswelt sollte nicht auf besondere fachliche 
und berufliche Ausbildungsprogramme beschränkt sein, sondern als Bestandteil der allgemeinen 
Bildung verstanden werden. Nach dem 1989 von der UNESCO verabschiedeten Übereinkommen 
über berufliche Bildung besteht die Fach- und Berufsausbildung aus "a lle[n] Formen und Stufen 
des Bildungsprozesses, in denen – ergänzend zu allgemeinem Wissen – technische und verwandte 
Wissensgebiete sowie praktische Fertigkeiten, praktisches Können, Einstellungen und Verständ-
nis in Bezug auf Berufe in den verschiedenen Bereichen des wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Lebens vermittelt werden" (Artikel 1 (a)). Diese Auffassung kommt auch in bestimmten 
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation9 zum Ausdruck. Unter diesem Blick-
winkel umfasst die Fach- und Berufsbildung folgende Aspekte: 
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Artikel 13 (3) und (4): Das Recht auf Bildungsfreiheit 

28. Artikel 13 (3) hat zwei Bestandteile, von denen der erste besagt, dass sich die Vertragsstaa-
ten verpflichten, die Freiheit der Eltern beziehungsweise des Vormunds oder Pflegers zu achten, 
die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Über-
zeugungen sicherzustellen14. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass dieser Bestandteil des Arti-
kels 13 (3) es zulässt, dass an öffentlichen Schulen Fächer wie allgemeine Religionsgeschichte 
und Ethik unterrichtet werden, wenn dies in einer unvoreingenommenen und objektiven Weise 
geschieht und die Meinungs- und Gewissensfreiheit sowie das Recht der freien Meinungsäuße-
rung geachtet werden. Er stellt fest, dass ein öffentliches Bildungswesen, das die Unterweisung in 
einer bestimmten Religion oder Weltanschauung umfasst, nicht mit Artikel 13 (3) im Einklang 
steht, es sei denn, dass nichtdiskriminierende Ausnahmen oder Alternativen vorgesehen werden, 
die den Wünschen der Eltern beziehungsweise des Vormunds oder Pflegers entsprechen.  

29. Der zweite Bestandteil des Artikels 13 (3) besagt, dass die Eltern beziehungsweise der Vor-
mund oder Pfleger die Freiheit haben, für ihre Kinder andere als öffentliche Schulen zu wählen, 
"die den vom Staat gegebenenfalls festgesetzten oder gebilligten bildungspolitischen Mindest-
normen entsprechen". Dies ist im Zusammenhang mit der Ergänzungsbestimmung des Artikels 
13 (4) zu lesen, der "die Freiheit natürlicher oder juristischer Personen" bekräftigt, "Bildungsein-
richtungen zu schaffen und zu leiten", sofern diese Einrichtungen die in Artikel 13 (1) niederge-
legten Bildungsziele verfolgen und bestimmte Mindestnormen erfüllen. Diese Mindestnormen 
können sich auf Fragen wie die Zulassung, die Lehrpläne und die Anerkennung von Abschlüssen 
beziehen. Diese Normen müssen wiederum mit den in Artikel 13 (1) niedergelegten Bildungszie-
len übereinstimmen. 

30. Nach Artikel 13 (4) haben alle Personen, einschließlich Nicht-Staatsangehöri 0..0236  -0.1772   Tw (len überei) Tj4s815 Tc 0.4182  Tw ach 420  TD -0.082 -0.5606  Tc 0 47.3246  Tw (ern904) zu le27i 0..02nund zu leiten", sofern diese Ein.1875 50w (t) Tj3 0  TD -0.0767   Tc 0 23592  Tw (Nach914) zu l278i 0..02tsen wieder oder jurichtsamkte Zulassulassunbekräf)  Tj4s�riTc 1.039  Tw (mund134) zu l4163 0..02lich Nic. S375b) Thalest,überei) eßallalls  TD 0.1294einund zu leiten", sofern diese Ein.187503  Tc   Tw (Nac8125.25 -12.75  iD -0.1203  Tc 1.4  Tw (bezi0n erfÿ8 Normen ticht) Tj275.25 0  TD fentli TD 0rtichtUn ) rsitTD 0trn diestikel 13stimmen.

30.
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40. Der Genuss der akademischen Freiheit erfordert die Autonomie der Hochschulen. Autono-
mie ist der Grad an Selbstverwaltung, der für die wirksame Beschlussfassung durch die Hoch-
schulen in Bezug auf die akademische Arbeit, die Normen, die Verwaltung und die damit ver-
bundenen Tätigkeiten erforderlich ist. Die Selbstverwaltung muss jedoch mit den Systemen der 
öffentlichen Rechenschaftslegung im Einklang stehen, insbesondere in Bezug auf die durch den 
Staat bereitgestellten Finanzmittel. Angesichts der erheblichen öffentlichen Investitionen im 
Hochschulbereich muss ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der institutionellen Autono-
mie und der Rechenschaftspflicht bestehen. Wenngleich es kein allein gültiges Modell gibt, soll-
ten institutionelle Regelungen fair, gerecht und ausgewogen und so transparent und partizipato-
risch wie möglich sein.  

Schuldisziplin17 

41. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass die körperliche Züchtigung mit dem in den Präam-
beln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der beiden Pakte verankerten grundle-
genden Leitprinzip des internationalen Rechts der Menschenrechte, nämlich der Menschenwürde 
des Einzelnen, unvereinbar ist18. Auch andere schulische Disziplinarmaßnahmen können mit der 
menschlichen Würde unvereinbar sein, beispielsweise die öffentliche Erniedrigung. Darüber hin-
aus soll keine Form der Disziplinierung gegen sonstige Rechte aus dem Pakt verstoßen, wie bei-
spielsweise das Recht auf Nahrung. Die Vertragsstaaten müssen dafür sorgen, dass weder in den 
öffentlichen noch den privaten Bildungseinrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet Disziplinarmaß-
nahmen angewandt werden, die mit dem Pakt unvereinbar sind. Der Ausschuss begrüßt die von 
einigen Vertragsstaaten eingeleiteten Initiativen, die die Schulen aktiv ermutigen, "positive", ge-
waltlose Konzepte der Schuldisziplin einzuführen.  

Einschränkungen des Artio t0 1lenhuldiH237  Tc 0  T3Tj� Tjigen, "positive",ze Schulen akaFw (183(sg gegeI5  Tc 0 Tj-2g. Degen sAllg)  0.187Iten F-42422ll5  Tw ( ) Tj878.75 0  TD 0  sklTc el 0.18.1253s,0811  Tc10  Tw (e) Tj5.25 021(sg geg433Schuldi75  Tw  4, TDrc 1gi Twar187ID /F0 1300  Tw (m-) Tj699 Tw (ein90  Tw (4bz0  tgsstaa.0787  0727  Tc 0.26 zu Tw 0  Ttz2602  d n-) TjdD /F0 262 angewandt 3  8225 -21.75 jr (nahm.1128  Tc 0.8ll en Autonrun9422.25 fTw ( 0.255  T96 Tj84 0  TD -0.45 gibt, so83.75  Tfc 0TD  -12.TD 0Be.75 0  TD 0  Tc 0ur weder S37t  zuzula0  T28  m44 ol -0obliAllg727.560m (gm der Diszipliniert 3  8225 -21.75 jrechte aus dem Pakt verstoß873(sg geg774n. ) Tjüßt ,94  T.5606Uni (auit0  Tt o4  T75  TD -0Tj-303.75 -12  TD  Tc 0Gb) Tj64.5 4  Tw (e-) Tj-chte 0tigung mit dem i49-225 -21.75 jSieitprinz2Tc 0  Tw (s) ) Tj7.5s5 -1i49r jre606b  T.56ngl3p1oNwng der8.75 0 wteten Ibndoß873(sg geg774n. ) Tjüßt ,94  neg77j-414  T75m 2  TDbf4.25 -eas) ) Tj7.5s5 -13) Tj-225 9krechte nrun94) TjrTD 0.2k  Tc-rozr3ngeleiw-en noSc6) Tj201.75 0  TD F-4 Tc 0 5 in degezug78.75jf4.25 



E/C.12/1999/10 
Seite 10 
 
45. Es besteht eine starke Vermutung der Unzulässigkeit aller Maßnahmen, die das Recht auf 
Bildung sowie sonstige in dem Pakt niedergelegte Rechte beschneiden würden. Werden Maßnah-
men ergriffen, die bewusst auf eine solche Beschneidung abzielen, so hat der Vertragsstaat zu 
beweisen, dass diese Maßnahmen nach sorgfältigster Abwägung aller Alternativen eingele itet 
wurden und dass sie im Hinblick auf die Gesamtheit der in dem Pakt gewährten Rechte und im 
Kontext der vollen Nutzung aller dem Vertragsstaat zur Verfügung stehenden Ressourcen in vol-
lem Umfang gerechtfertigt sind22.  

46. Das Recht auf Bildung, wie jedes andere Menschenrecht, erlegt den Vertragsstaaten drei Ar-
ten beziehungsweise Ebenen von Pflichten auf: eine Achtungspflicht, eine Schutzpflicht und eine 
Gewährleistungspflicht. Die Gewährleistungspflicht umfasst wiederum sowohl eine Förderungs-
pflicht als auch eine Bereitstellungspflicht.  

47. Die Achtungspflicht erfordert, dass die Vertragsstaaten Maßnahmen vermeiden, die den Ge-
nuss des Rechts auf Bildung be- oder verhindern. Die Schutzpflicht erfordert, dass die Vertrags-
staaten Maßnahmen ergreifen, durch die Dritte daran gehindert werden, den Genuss des Rechts 
auf Bildung zu beeinträchtigen. Die Gewährleistungspflicht (Förderungspflicht) erfordert, dass 
die Vertragsstaaten positive Maßnahmen ergreifen, mit denen Einzelpersonen und Gemeinschaf-
ten in die Lage versetzt und dabei unterstützt werden, das Recht auf Bildung zu genießen. 
Schließlich haben die Vertragsstaaten die Pflicht zur Gewährleistung des Rechts auf Bildung (Be-
di21den Genuss dn Vlicknwährnd dtreund hatj294.75änwäinzelpe ihr4hrnGebohinessourcen Mgehil, di0  TD 0.0038  Tc 0  Tw (f-) Tj-424r5 -12.75  TD -0.0712  Tc 2.507 TDur bn318ießlwirkew�en kgt 44hrn.j63 0 dn srn. Gewär eine70.5e Ve Moe Vess ngnate d�Wortlaut auf P 0  TD 030.1275  Tc 0 5606-0.12 Tj2 1k75 -12  TD -0.1290712  Tc0  092  Tw  Las0  TD 0-0.0553  Tc5  Tw ( ) Tj-152.25 -21.75 -0.10.4375  Tc 0  Tw (47.) Tj13.580  TD 0  Tc 0.1875  Tw ( ) Tj8.25 0  TD -0.0879  Tc 0.21  TDur (di5k12ewTc I den  TD -00.1273  Tc 0.312 (l) Tja9 Tj8.25  srn.H424wä.5 5 zw.25 spekhinduf A Tjkee B13 hervorzuheb45.7Ewert, we) tg seA T  TD -  T0 -12.75  TD -0.12 Tj2 1i75 -12  T6.1290712  Tc0  6 Tj6 0 kee  TD 020.0553  Tc5  Tw ( ) Tj-152.25 -21353  Tc 1.49468  Tw (as58echts )13 klar hervor0 -12.zumaten dn VSPflicht zurHauptd dantwort immfden,rt zurunmgehilbarllungsp  TD -09.0619  Tc 2.4994  Tw 1n.25  Tf dn Vt und dTc 1.06A.0pfl5r -0.12 �aten Ma Gener nder(B) Tj4ten eb45Son, k0wertragsstaaten die Pflicstspijkenen vo 0  TD -584.1275  Tc 099302  Tw 887ss des Ror0 -1"agssEn0  TD69 -0.0619  Tc 2.4994  Tw 1n.25  Tf dn Vt und dT0.1349  Tc 0.2l5r -0.1(ten beziewickener at43.7ichtlsya mdung alllicStufine k37nchtr 0  TD25 0-0.0553  T.  Tw (47.) Tj1n0  TDt denj0 -12.7124835  Tw (6ie Vertrzu dtiertr[…] mat"immf A Tjke B1(238m(eell Tf dn261d dT0.1349  Tc 024268  Tw 405 Tj-15Znenwert,, mibne70.5eng sen374tzt choworkew�eFormu Vecht Lage seA T  TD09 -0.1275  Tc 0  Tw (l) Tj2.2i.25 -21353  Tc 1153668  Tw 448e VertrTjke B1(238mge Bezugung agss.75 -12dT0.13D -0.1139  Tc 1.0241  Tw 298n beziellGndschtlbB) Tjuss dnSekGndarschtlbB) Tjuss 0  TD221 denj0 -12.7148141  Tw 235itstell zu MoschtlbB
. e-
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Maßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass die Bildung kulturell auf Angehörige von Minder-
heiten und indigenen Völkern abgestimmt und für alle von guter Qualität ist; die Adaptierbarkeit 
der Bildung gewährleisten (bereitstellen), indem er Lehrpläne konzipiert und Ressourcen dafür 
bereitstellt, die den gegenwärtigen Bedürfnissen der Schüler und Studenten in einer im Wandel 
begriffenen Welt entsprechen; und die Verfügbarkeit der Bildung gewährleisten (bereitstellen), 
indem er aktiv ein Schulsystem entwickelt, namentlich durch den Bau von Unterrichtsräumen, die 
Durchführung von Programmen, die Bereitstellung von Lehrmaterialien, die Ausbildung von 
Lehrern sowie ihre Bezahlung mit einem im Inland konkurrenzfähigen Gehalt.  

51. Wie bereits erwähnt, sind die Verpflichtungen der Vertragsstaaten in Bezug auf die Grund-
schulbildung, die Sekundarschulbildung, die Hochschulbildung und die grundlegende Bildung 
nicht identisch. Die Formulierung des Artikels 13 (2) verpflichtet die Vertragsstaaten, der Einfüh-
rung der verpflichtenden und unentgeltlichen Grundschulbildung Vorrang einzuräumen24. Für 
diese Auslegung des Artikels 13 (2) spricht auch der Vorrang, der der Grundschulbildung in Arti-
kel 14 eingeräumt wird. Die Verpflichtung, für alle eine Grundschulbildung bereitzustellen, ist 
eine Pflicht, der alle Vertragsstaaten umgehend nachkommen müssen.   

52. In Bezug auf Artikel 13 (2) (b)-(d) sind die Vertragsstaaten verpflichtet, umgehend "Maß-
nahmen zu treffen" (Art. 2 (1)), die auf die Verwirklichung einer Sekundarschulbildung, einer 
Hochschulbildung und einer grundlegenden Bildung für alle Personen in ihrem Hoheitsgebiet 
abzielen. Die Vertragsstaaten müssen zumindest eine nationale Bildungsstrategie verabschieden 
und umsetzen, die in Übereinstimmung mit dem Pakt die Bereitstellung einer Sekundarschulbil-
dung, einer Hochschulbildung und einer grundlegenden Bildung umfasst. Diese Strategie soll 
Mechanismen wie Indikatoren und Zielgrößen für das Recht auf Bildung einschließen, mit denen 
die erzielten Fortschritte genau überwacht werden können.  

53. Nach Artikel 13 (2) (e) sind die Vertragsstaaten verpflichtet, sicherzustellen, dass ein Sti-
pendiensystem zur Unterstützung benachteiligter Gruppen vorhanden ist25. Durch die Verpflich-
tung, "die Entwicklung eines Schulsystems auf allen Stufen" aktiv voranzutreiben, wird bekräf-
tigt, dass die Vertragsstaaten die Hauptverantwortung dafür tragen, in den meisten Fällen die un-
mittelbare Bereitstellung des Rechts auf Bildung zu gewährle isten26.  

54. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, "bildungspolitische Mindestnormen" festzulegen, de-
nen alle im Einklang mit Artikel 13 (3) und (4) eingerichteten Bildungseinrichtungen zu genügen 
haben. Sie müssen außerdem ein transparentes und wirksames System zur Überwachung dieser 
Normen aufrechterhalten. Die Vertragsstaaten sind nicht zur Finanzierung der im Einklang mit 
Artikel 13 (3) und (4) eingerichteten Institutionen verpflichtet, müssen jedoch, falls sie sich ent-
scheiden, finanzielle Beiträge zu privaten Bildungseinrichtungen zu leisten, jede Diskriminnrilen.chtu1olitische Mindestnorme (Hochd verpflichtet, "bild.75  a0 Tj5.25z319  Tc 0.9694  Tw (k  TD -0.1387  Tc 0.3262  Tw (zielten Fortschritte genau .5 -21) Tj109.5 0 l75  Tw.25 0  TD -0.0803 n25 -12.700   vo5Tc 0  Tlhtu1schlie�w (klh Tj245.25raTjildung u) Tj306 0ng mitbFichnd ei5 -5.25  TD /F0 11.25  Tfeiten sind nicht zur Fiaten 4.75 0 mm7rpfli"0181, "bildungspolitische Mindestnormen" festzuleTw (zieltee2.75 5.e2ar8ritte g Tc 0.965 0  TD -0.03l2Hng einer t3f (Die ) Tj19.5 0  TD -"die En5  Tf0.375  Tc (26) T35 0  TD 0.081, "bi.5 0j401.2 keschlie�w (klh Tj24tikel 1una)ten sind verpflichtet, "bij109.5 0  Tc 0von ieltee2.75 5.e2ar8ritten) 2tet, e2lbi)5herzustellen, dass eimetet,icklung374ames Syverpflik71875e2c 0.9675 r5g2endeste19.7 (zEsusg mnormeverpflichtet, "b.75n2c 0.96TD -0.17sbsej401mes74 fkkyverp7aSa5.25 0 sKs4emes74 men" festi4 so.2 kesc2 "bil1081, rtsch Tc 1.33986  Tc 0  Tw (f-) Tj-t, "b.75  Tf54e 0  TTw ) Tj3.7i a0   Til1Tw (Artilen, 75e2c 0.sowieallen Stufen".1387  TD -0n) Tj107 -0.109  Tce genau .5 -21) Tj10087ichtet, "753  TD -0.NormeD 0komnansustel19 /F  Tc0   Til1Tw (Artisuslimms13.5 0 nanzArtilen, 75e2c 0.-0.Noerichte0.  Tw ( ) Tj23yverp7aSa5.rmeD 3 (3�voranzutreiben, wird bg zu gewährle) Tj168 0  TD299-t, "b.2festi4dochomnan Sch)klh Tj4hrle606  Tc 0  Tw (h-) Tj-423 -12  TD -0.1279  Tc 1.1958  Tw (tung, "die Entwick16ng eine Tc -) Tj-419aei5 -rme h"bius 0.8599  Tw (pendiensystem fae5  T) T  Tcng des Rechts auf BildungM v e r p d  T f ,  " b i . b . 7  - 1 t - n  b 3  ( 3 ( .   T w  (  )  T .  
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kohärenten Vorgehens und des Zusammenwirkens aller beteiligten Akteure, namentlich der ver-
schiedenen Teile der Zivilgesellschaft, sollen koordinierte Anstrengungen zur Ver
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Anmerkungen 
 
1 Die Welterklärung über Bildung für alle wurde von 155 Regierungsdelegationen, die Erklärung 
und das Aktionsprogramm von Wien von 171 Regierungsdelegationen verabschiedet; 191 Ver-
tragsstaaten haben das Übereinkommen über die Rechte des Kindes ratifiziert oder sind ihm bei-
getreten, und der Aktionsplan für die Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserzie-
hung wurde mit der Resolution 49/184 der Generalversammlung im Konsens verabschiedet.  
2 Dieser Ansatz entspricht dem analytischen Rahmen, den der Ausschuss in Bezug auf das Recht 
auf angemessenen Wohnraum und das Recht auf angemessene Nahrung anwandte, sowie der Tä-
tigkeit der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über das Recht auf Bildung. In seiner 
Allgemeinen Bemerkung 4 hat der Ausschuss einige Faktoren aufgezeigt, die sich auf das Recht 
auf angemessenen Wohnraum auswirken, namentlich die "Verfügbarkeit", die "Erschwinglich-
keit", die "Zugänglichkeit" und die "kulturelle Angemessenheit". In seiner Allgemeinen Bemer-r- r- 5  K o n s e n 9 9 9 / N . 4  T j  6 3 4 9 , 7 5  - 1 2 . 7 5 2 0   T c  0 . 1 - r -ä -

r-r -
i-
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14 Dies entspricht Artikel 18 (4) des Paktes über bürgerliche und polititsche Rechte und bezieht 
sich auch auf die Freiheit, eine Religion oder eine Weltanschauung zu unterrichten, wie in Artikel 
18 (1) des Paktes festgelegt (siehe Allgemeine Bemerkung 22 des Menschenrechtsausschusses zu 
Artikel 18 des Paktes, achtundvierzigste Tagung, 1993). Der Menschenrechtsausschuss stellt fest, 
dass der grundlegende Charakter des Artikels 18 des Paktes darin zum Ausdruck kommt, dass 
dieser Artikel, wie in Artikel 4 (2) des Paktes festgelegt, selbst im Falle eines öffentlichen Not-
standes nicht außer Kraft gesetzt werden darf.  
15 Artikel 2 besagt Folgendes: 

"Sofern staatlich zugelassen, gilt es nicht als Diskriminierung im Sinne des Artikels 1, 

 a) für Schüler der beiden Geschlechter getrennte Unterrichtssysteme oder -anstalten 
zu schaffen oder zu unterhalten, sofern sie gleichwertige Zugangsmöglichkeiten zum Un-
terricht eröffnen, über Lehrkräfte mit gleichwertiger Lehrbefähigung, über Unterrichts-
räume und Ausrüstung gleicher Qualität verfügen und gleiche oder gleichwertige Ausbil-
dungs- und Studienmöglichkeiten bieten; 

 b) aus religiösen oder sprachlichen Gründen getrennte Unterrichtssysteme oder -an-
stalten zu schaffen oder zu unterhalten, die einen den Wünschen der Eltern oder des ge-
setzlichen Vormunds des Schülers entprechenden Unterricht vermitteln, sofern in Bezug 
auf die Zugehörigkeit zu solchen Systemen oder den Besuch solcher Anstalten kein 
Zwang ausgeübt wird und der dort erteilte Unterricht den Normen entpricht, welche die 
zuständigen Behörden, insbesondere für den Unterricht auf den gleichen Stufen, festge-
legt oder genehmigt haben;  

 c) private Unterrichtsanstalten zu schaffen oder zu unterhalten, sofern ihr Ziel nicht 
auf den Ausschluss irgendeiner Personengruppe, sondern darauf gerichtet ist, zusätzliche 
Unterrichtsmöglichkeiten zu den durch die öffentliche Hand bereitgestellten zu bieten, 
und sofern solche Anstalten in Übereinstimmung mit dieser Zielsetzung geführt werden 
und der dort erteilte Unterricht den Normen entspricht, welche die zuständigen Behörden, 
e-"Sofern976igen Be e--
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